
 
 

Hygienekonzept (Corona-Regeln) 
der SG Echte/Kalefeld 
(Stand: Überarbeitete Fassung vom 27.10.2021) 
zur Nutzung der  
 
BBS-Sporthalle, Sudheimer Str. 43, 37154 Northeim 
 
Für den Spielbetrieb der SG Echte/Kalefeld Volleyball Herren 1./2. in der BBS-
Sporthalle der BBS Northeim wird gemäß der Niedersächsischen Corona-
Verordnung in der Fassung vom 08.10.2021 folgendes Hygienekonzept 
zugrunde gelegt: 
 
 
 
 

Spielbetrieb:  
 
(Zentralfeld mit Tribüne) 
 
 
Zutrittsregelung teilnehmende Mannschaften: 
 
Die Mannschaften der teilnehmenden Vereine, so wie sie im SAMS hinterlegt 
sind, haben die Möglichkeit mit bis zu 19 Personen zu einem Spiel anzutreten. 
Diese 19 Personen dürfen sich aus maximal 14 aktive Spieler*innen und 5 
Betreuer*innen zusammensetzen. 
 

• Für die Durchführung eines Spieltages besteht eine verpflichtende 3G-
Regelung.  
 

• Alle 19 Personen einer Mannschaftsdelegation sind dazu verpflichtet 
einen Genesenen-, Geimpften- oder Getestetenstatus im Vorfeld 
nachzuweisen. 

  
• Ohne einen 3G-Nachweis ist der Zutritt oder die Inanspruchnahme von 

Leistungen nicht möglich.  
 
 



• Als Testnachweis sind für den Spielbetrieb im NWVV lediglich Antigen- 
oder PCR-Testungen zugelassen.  
 

• Ergebnisse aus Schnelltests und durch Fiebermessungen reichen nicht 
aus, um an einem organisierten Wettkampfbetrieb im NWVV 
teilzunehmen.  

 
• Jede Mannschaft hat im Vorfeld des Spieltages den Vordruck 

„Selbsterklärung Gesundheitszustand 2021“ dem Ausrichter zur 
Verfügung zu stellen.  
 

• Die Kontrolle der geimpften, genesenen und getesteten Spieler*innen 
nimmt der Ausrichter bei der Einlasskontrolle anhand der eingereichten 
Listen vor. 

 
• Eine Ausnahme gilt für Schülerinnen und Schüler. Diese sind von der 

erneuten Testung befreit, da auf Grundlage der aktuellen Verordnung 
davon ausgegangen werden kann, dass eine regelmäßige Testung in den 
Schulen vorgenommen wird. Die Bestätigung für den Schülerstatus 
(Schülerausweis) wird durch den Ausrichter zu kontrolliert. 
 

• Das Tragen einer medizinischen Maske in der gesamten Sportanlage 
außerhalb der Wettkampfvorbereitung und des eigentlichen Wettkampfs 
ist für die Teilnehmer verpflichtend.  

 
• Allgemeine Zutrittsbeschränkung:  

 
o Spieler, Betreuer und Besucher dürfen nur an der Veranstaltung 

teilnehmen, wenn Sie keine coronatypischen Krankheitssymptome 
aufweisen bzw. keiner Quarantänepflicht unterliegen. 

 
 

• Zutritt Sporthalle für teilnehmende Mannschaften: 
 

o Alle Spieler und Betreuer betreten die Sporthalle unter Beachtung 
der Abstandsregeln (mind. 1,5 Meter) über den Sportlereingang 
(Straßenseite). 

o Eine Durchmischung der Sportler ist grundsätzlich zu vermeiden. 
o Allen Gastmannschaften werden eigene Kabinen zugewiesen. 
o Die Möglichkeit der Handdesinfektion ist in jeder Kabine 

gewährleistet. 



o Die Nutzung der sanitären Einrichtungen 
Duschen/WC/Handwäsche sind für alle Sportler nur in den jeweils 
zugewiesenen Kabinen unter Berücksichtigung der Abstandsregeln 
(mind. 1,5 Meter) gestattet. 

 
 

• Zutritt Sporthalle Zuschauer: 
 

o Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des 
Landes Niedersachsen gilt im gesamten Zuschauerbereich 
(Innenbereich) Maskenpflicht und Abstandsregel (1,5m). 

o Unter den o.g. Einschränkungen sind vom Veranstalter auf der 
Zuschauertribüne der BBS-Sporthalle maximal 100 Zuschauer 
(Sitzplätze) zugelassen. 

o Der Zutritt zur Tribüne erfolgt ausschließlich über den 
Seiteneingang (Zuschauereingang). 

o Zur Dokumentation füllt jeder Zuschauer einen 
Anwesenheitsbogen aus, stimmt mit seiner Unterschrift dem 
Hygienekonzept zu und bestätigt einen symptomfreien 
Gesundheitszustand. Dieser Anwesenheitsbogen wird für 3 
Wochen zur Nachverfolgbarkeit durch das Gesundheitsamt 
aufbewahrt. Anschließend wird er gemäß DSGVO vernichtet. 

o Im Eingangsbereich der Zuschauer wird vom Ausrichter 
Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. 

o Das Betreten des Hallenbodens (Spielfläche, Freiräume und 
Randbereiche) ist untersagt. 

o Nach der Veranstaltung ist die Sporthalle unverzüglich über den 
Zuschauerausgang zu verlassen. 

 
• Verpflegung: 

 
o Die Weitergabe von Speisen und Getränken ist nur in 

geschlossenen Verpackungen möglich. Daher wird bis auf weiteres 
auf ein ausführliches Verpflegungsangebot verzichtet. 
 
 
 
 

Dieses Hygienekonzept gilt mit sofortiger Wirkung bis auf Widerruf. Bei 
Zuwiderhandlungen kann der Veranstalter einzelne Personen oder Gruppen 
der Sporthalle verweisen (Hausrecht). 



 
Kalefeld, 27.10.2021 
 

 
 
 
Corona-Beauftragter der SG Echte/Kalefeld 1./2. Herren: 
 
Jörg Biniasch 
Holunderstr. 5 
37589 Kalefeld 
 
Festnetz: 05553-999197 
Mobiltelefon: 0151-40558393 
 
Ergänzte Fassung vom 27.10.2021 
 
 
 


